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Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden;

1.2  Baumaßnahmen 
des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbei-
ten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- und Grabearbeiten);

1.3  Rechtlich unselbständige Niederlassungen 
aus allen zu Zwecken des Betriebs im Inland unterhaltenen rechtlich un-
selbständigen Niederlassungen (z. B. Warenlager, Büros, Verkaufsstel-
len, Filialen);

1.4  Garagen und Parkplätze 
aus Besitz und Unterhaltung von Garagen und Parkplätzen auf den versi-
cherten Grundstücken, auch bei Benutzung durch Betriebsfremde;

1.5  Nicht selbstfahrende Maschinen 
des Versicherungsnehmers aus dem Besitz, Halten und Gebrauch von ei-
genen und fremden nicht selbstfahrenden Maschinen, z. B. Baumaschi-
nen, Arbeitsmaschinen, Turmdrehkränen, Kränen und Winden sowie sons-
tigen Be- und Entladevorrichtungen.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus der Überlassung dieser Maschinen an betriebsfremde Personen.
Ausgeschlossen bleibt die persönliche Haftpflicht derjenigen Personen,
denen die Maschinen überlassen worden sind;

1.6  Sozialeinrichtungen 
des Versicherungsnehmers aus seinen Sozialeinrichtungen für Betriebs-
angehörige, die ausschließlich für den versicherten Betrieb bestimmt sind
(z. B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kindergärten und
dergleichen), aus Vorhandensein und Betätigung einer Werks- oder Be-
triebsfeuerwehr und aus dem Überlassen von Plätzen und Geräten an die
Sportgemeinschaft seines Betriebs.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder der
Betriebssportgemeinschaft aus der Betätigung in dieser, soweit es sich
nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen handelt;

1.7  Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure usw.
aus der Beschäftigung eigener und der Beauftragung selbständiger Be-
triebsärzte, Sicherheitsingenieure, sonstiger Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit, Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz, Gewässerschutzbeauf-
tragter, Störfallbeauftragter, Gefahrgutbeauftragter und Betriebsbeauf-
tragter für Abfall.
Die persönliche gesetzliche Haftpflicht eigener Betriebsärzte, Sicher-
heitsingenieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsbeauftragter
ist nach Maßgabe der Ziffer II. dieses Vertrags (Mitversicherte Personen)
mitversichert.
Die persönliche Haftpflicht selbständiger Betriebsärzte, Sicherheitsinge-
nieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsbeauftragter und deren
Personal bleibt ausgeschlossen;

1.8  Gebrauch von Schusswaffen und Munition 
aus dem behördlich erlaubten Besitz und aus dem zulässigen Gebrauch
von Schusswaffen und Munition zum Schutz des Betriebs (Werkschutz).
Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch zu anderen Zwecken, z. B. zu
Jagdzwecken;

1.9  Tierhaltung 
als Halter von Tieren für den versicherten Betrieb, z. B. von Wachhun-
den, soweit sie als solche behördlich anerkannt sind und nicht einer Ver-
sicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. Eingeschlossen
ist die gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters
in dieser Eigenschaft;

1.10  Reklameeinrichtungen 
aus Reklameeinrichtungen auch auf fremden Grundstücken, z. B. Aus-
stellungsvitrinen, Transparente, Reklametafeln, Hinweisschilder oder der-
gleichen;

1.11  Betriebsveranstaltungen 
aus Betriebsveranstaltungen aller Art, z. B. Betriebsfeiern, Betriebsaus-
flügen und Schulungskursen innerhalb und außerhalb der Betriebsräume.

Teil A  Betriebshaftpflichtversicherung

I. Versichertes Risiko
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
dem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Be-
trieb oder Beruf.

II. Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1. Gesetzliche Vertreter
der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Per-
sonen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs
oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft. Einge-
schlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5 AHB – auch Haftpflichtan-
sprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und sei-
ner Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht
wird, der nicht im Zuständigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen
Vertreters liegt;

2. Übrige Betriebsangehörige
sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb des Versiche-
rungsnehmers eingegliederten Personen (z. B. Leiharbeitnehmer, Prakti-
kanten) für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtun-
gen für den Versicherungsnehmer verursachen.
2.1 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – Haftpflicht-
ansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander, und zwar
wegen
2.1.1 Personenschäden,
2.1.2 Sachschäden,
2.1.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzbe-
stimmungen,
2.1.4 Abhandenkommen von Sachen entsprechend Teil A III Ziffer 5 und 7.

2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers nach dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle nach den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden;

3. Ausgeschiedene Personen
der vorgenannten Personen im gleichen Umfang auch nach ihrem Aus-
scheiden aus den Diensten des Versicherungsnehmers aus ihrer früheren
Tätigkeit für den Versicherungsnehmer;

4. Zwangs- und Insolvenzverwalter
des Zwangs- und Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.

III. Mitversicherte Risiken

1. Betriebliche Nebenrisiken
Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrags, auch ohne besondere An-
zeige, die gesetzliche Haftpflicht für betriebliche Nebenrisiken, insbeson-
dere
1.1  Haus- und Grundbesitz
des Versicherungsnehmers als Eigentümer, Mieter, Pächter, Leasingneh-
mer oder Nutznießer von Grundstücken – nicht jedoch von Luftlandeplät-
zen –, Gebäuden oder Räumlichkeiten, die ausschließlich für den versi-
cherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und
seiner Betriebsangehörigen benutzt werden (für Vermietung, Verpachtung
oder sonstige Überlassung der Betriebsgrundstücke oder Teilen davon an
betriebsfremde Personen besteht Versicherungsschutz nur im Fall beson-
derer Vereinbarung).
Versichert sind Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Ver-
sicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B.
bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen oder Schnee-
räumen auf Gehwegen, Bürgersteigen und Fahrbahnen).
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
1.1.1 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2
des Bürgerlichen Gesetzbuches, wenn die Versicherung bis zum Besitz-
wechsel bestand;
1.1.2 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten Personen
für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrich-
tungen erhoben werden.

Risikobeschreibungen und Besondere Bestimmungen 
Haftpflichtversicherung für Bauhandwerker und Baubetriebe – RBH BHW/Bau –
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Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebsange-
hörigen aus der Teilnahme an den Betriebsveranstaltungen, soweit es
sich nicht um rein private Handlungen oder Unterlassungen handelt;

1.12  Ausstellungen, Kongresse, Messen und Märkten 
aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten
sowie aus der Vorführung von betrieblichen Tätigkeiten und Produkten;

1.13  Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen 
1.13.1 aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten an Bauwerken so-
wie Sprengungen.
1.13.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die entstehen 
a) bei Abbruch- und Einreißarbeiten:

in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bau-
werks entspricht;

b) bei Sprengungen:
an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m.

1.13.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindes-
tens 50 Euro, höchstens 500 Euro, selbst zu tragen;

1.14  Errichtung und Gebrauch von Gerüsten 
aus der Errichtung und dem Gebrauch von Gerüsten zur Durchführung
der versicherten Tätigkeiten sowie aus dem gelegentlichen Überlassen an
Dritte auch nach Abschluss der eigenen Arbeiten;

1.15  Beauftragung von Generalunternehmern und Subunternehmern 
des Versicherungsnehmers aus der Tätigkeit als Generalunternehmer ein-
schließlich der Haftung, die sich aus der Beauftragung von Subunterneh-
mern ergibt.
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der Subunternehmer;

1.16  Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften 
aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann,
wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst richtet.
Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbescha-
det der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere der Versicherungs-
summen) folgende Bestimmungen:
1.16.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt,
welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an der
Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist unerheblich, wel-
cher Partnerfirma die schadenverursachenden Personen oder Sachen
(Maschinen, Geräte, Materialien, usw.) angehören/gehören.
1.16.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche
wegen Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Arbeits- oder
Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft be-
schafften Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden,
gleichgültig, von wem die Schäden verursacht wurden.
1.16.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der Arbeits-
oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.
1.16.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der
vereinbarten Versicherungssummen über Ziffer 1.16.1. hinaus für den
Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren er-
öffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für
diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrags kein Versicherungs-
schutz besteht.
Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit
für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforder-
lichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.
1.16.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 1.16.1 bis 1.16.3 be-
steht auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst;

1.17. Medienverluste 
1.17.1 Flüssigkeiten, Gase
aus Haftpflichtansprüchen die wegen des Verlusts von Flüssigkeiten oder
Gasen, weil die zur Lagerung oder Beförderung dieser Medien vom Ver-
sicherungsnehmer hergestellten, gelieferten oder montierten Rohrleitun-
gen bzw. Behältnisse fehlerhaft bzw. vom Versicherungsnehmer fehlerhaft
montiert, installiert oder gewartet worden sind.
Der Versicherungsschutz wird insoweit – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB
– auf die gesetzliche Haftpflicht aus Abhandenkommen von diesen Sa-
chen ausgedehnt;
1.17.2 Energiemehrkosten
aus Haftpflichtansprüchen wegen erhöhtem Energieverbrauch und er-
höhten Energiekosten aufgrund vom Versicherungsnehmer mangelhaft
durchgeführter Installationen.

1.18. Mängelbeseitigungsnebenkosten 
für Sachschäden, die als Folge eines mangelhaften Werks auftreten. Er-

fasst sind insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangel-
hafte Werkleistung zum Zweck der Schadenbeseitigung zugänglich zu
machen und um den vorherigen Zustand wiederherzustellen.
Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufge-
wendet werden, ohne dass ein Folgeschaden eingetreten ist.
Ferner sind in jedem Fall nicht gedeckt die Kosten des Versicherungs-
nehmers für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst;

1.19. Planung, Beratung, Bauleitung 
1.19.1 aus Planung, Beratung und Bauleitung für solche Bauvorhaben,
die vom Versicherungsnehmer ganz oder teilweise selbst ausgeführt
werden.
Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Übernahme der
verantwortlichen Bauleitung, Voraussetzung ist jedoch, dass der verant-
wortliche Bauleiter seine Tätigkeit im Sinne der in den einzelnen Bundes-
ländern geltenden Bauordnungen tatsächlich ausübt.
1.19.2 Nicht versichert bleiben Schäden an Bauobjekten, Anlagen und
Anlageteilen, soweit es sich um den Auftragsgegenstand handelt;

1.20  Seil-, Schwebe- und Feldbahnen 
aus Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und Feldbahnen, die aus-
schließlich der Beförderung von eigenen Sachen dienen;

1.21  Anschlussgleise 
aus dem Betrieb von Anschlussgleisen (das heißt Privatgleisen, die eine
unmittelbare Wagenverschiebung von und zu einer dem öffentlichen Ver-
kehr dienenden Eisenbahn ermöglichen) einschließlich Straßenübergän-
gen und eigenen Lokomotiven sowie aus Gestattungsverträgen mit der
Deutschen Bahn AG;
Mitversichert ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die der Deutschen
Bahn AG gegenüber nach den Allgemeinen Bedingungen für Privat-
gleisanschlüsse (PAB) übernommene Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers (nicht jedoch eine darüber hinaus zusätzlich vereinbarte Haf-
tung) sowie – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die Haftpflicht wegen
Wagenbeschädigungen, soweit es sich nicht um Be- und Entladeschä-
den handelt (vergleiche dazu Teil A III Ziffer 9) und alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden;

1.22  Baustellenrisiko 
aus der Errichtung, Unterhaltung, Sicherung und Beschilderung von Bau-
stellen (Baustellenrisiko).

2. Vorsorgeversicherung
Abweichend von Ziffer 4.2 AHB gelten die vereinbarten Versicherungs-
summen auch für die Vorsorgeversicherung.

3. Fehlen von vereinbarten Eigenschaften
Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffer 1.1, 7.3 und 7.7
AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter
im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstan-
dener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer
Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften
seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldens-
unabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vorhanden
sind.

4. Vertraglich übernommene Haftpflicht
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die vom Versiche-
rungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer durch
Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter, Lea-
singgeber) in dieser Eigenschaft.

5. Abhandenkommen fremder Schlüssel
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend von
Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen
von fremden Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel für eine zentrale
Schließanlage) und Codekarten (soweit sie Schlüsselfunktion haben), die
sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtan-
sprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechslung von Schlös-
sern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab
dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines
Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs).
Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Mö-
belschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen.
Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme je
Versicherungsfall 100 000 Euro, begrenzt auf 200 000 Euro für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres.
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7.1.1 von Sachen der Betriebsangehörigen und Besucher,
7.1.2 von Kraftfahrzeugen der Betriebsangehörigen und Besucher, so-
fern diese Fahrzeuge auf dafür vorgesehenen Plätzen innerhalb des Be-
triebsgrundstücks ordnungsgemäß abgestellt werden,
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Liegen die Abstellplätze außerhalb des Betriebsgrundstücks, hat der Ver-
sicherungsnehmer dafür zu sorgen, dass die Abstellplätze entweder
ständig bewacht oder durch ausreichende Sicherung gegen unerlaubten
Zutritt oder unerlaubte Benutzung durch betriebsfremde Personen ge-
schützt sind.
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig diese
Obliegenheit, kann der Versicherer unter den Voraussetzungen der Ziffer 26
AHB zur Kündigung berechtigt, sowie ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

7.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus dem Abhandenkom-
men von Geld, Wertpapieren, Sparbüchern, bargeldlosen Zahlungsmit-
teln (z. B. Kredit-/EC-Karten, Schecks), Urkunden, Schmuck und anderen
Wertsachen.

7.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme
je Versicherungsfall 100 000 Euro, begrenzt auf 200 000 Euro für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

7.4 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens
50 Euro, höchstens 500 Euro, selbst zu tragen.

8. Tätigkeitsschäden 
8.1 Für Tätigkeitsschäden beim Be- und Entladen von Land- und Was-
serfahrzeugen sowie Containern gilt ausschließlich Teil A III Ziffer 9.
8.2 Für Tätigkeitsschäden an unter- und/oder oberirdischen Leitungen gilt
ausschließlich Teil A III Ziffer 10.
8.3 Für Tätigkeitsschäden an den zu unterfangenden und zu unterfah-
renden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen oder Anlagen gilt aus-
schließlich Teil A III Ziffer 11.

8.4  Für alle sonstigen Tätigkeitsschäden gilt:
8.4.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht aus Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden, wenn die Schäden
a) durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-

nehmers an diesen Sachen entstanden sind;
b) dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sa-

chen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit
(als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dergleichen) be-
nutzt hat;

c) durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich
um unbewegliche Sachen handelt – deren Teile im unmittelbaren Ein-
wirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

8.4.2 Auf die Bestimmungen in Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) wird
hingewiesen.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen)
bleiben bestehen.
8.4.3 Ansprüche wegen der Beschädigung von Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Reparatur, Lohnbe- oder -verarbeitung oder zu
sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder von ihm übernommen
wurden sind innerhalb der Versicherungssumme bis zu einer Höchster-
satzleistung von 5 000 Euro je Versicherungsfall mitversichert, begrenzt
auf 10 000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Nicht versichert sind Ansprüche
a) wegen der Beschädigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhän-

gern, fahrbaren Landmaschinen, Luft-, Raum- oder Wasserfahrzeugen;
b) aus der vertraglich vereinbarten Lagerung von Sachen beziehungs-

weise Waren sowie aus dem Abhandenkommen von Sachen.
8.4.4 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindes-
tens 50 Euro, höchstens 500 Euro, selbst zu tragen.

9. Be- und Entladeschäden 
9.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht wegen der Beschädigung von Land- oder Wasserfahrzeu-
gen, Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.
Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz,
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- und
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zweck des Be- und Ent-
ladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von Ver-
kehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

9.2 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der La-
dung von Fahrzeugen und Containern.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 %, mindestens 50
Euro, höchstens 500 Euro, selbst zu tragen.

6. Mietsachschäden
6.1  Mietsachschäden bei Geschäftsreisen
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche
Haftpflicht wegen Schäden, die anlässlich von Dienst- und Geschäftsrei-
sen an gemieteten Räumen in Gebäuden (nicht jedoch an Einrichtungen
und dergleichen) entstehen und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.

6.2  Mietsachschäden an Gebäuden und/oder Räumen
6.2.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Schäden an zu betrieblichen Zwecken gemieteten
(nicht geleasten), gepachteten oder geliehenen Gebäuden und/oder Räu-
men (nicht jedoch an Einrichtungen, Produktionsanlagen und derglei-
chen) und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
6.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
a) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung;
b) wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasser-

bereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten;
c) wegen Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen

besonders versichern kann;
d) von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;
e) von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solcher

Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten
Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat;

f) von Angehörigen nach Ziffer 7.5 (1) Absatz 2 AHB der vorgenannten
Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben;

g) von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Ge-
sellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden und/oder unter ei-
ner einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.

6.2.3 Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Ab-
kommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fal-
lenden Rückgriffsansprüche.
6.2.4 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssum-
me je Versicherungsfall 2 000 000 Euro, begrenzt auf 4 000 000 Euro für
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
Für Schäden durch Brand und/oder Explosion steht ausschließlich die
Versicherungssumme nach Teil B Ziffer I 4 zur Verfügung.
6.2.5 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindes-
tens 50 Euro, höchstens 500 Euro, selbst zu tragen.
Für Brand- und/oder Explosionsschäden entfällt die Selbstbeteiligung.

6.3  Mietsachschäden (Gewahrsamsschäden) an Arbeitsmaschinen
und -geräten
6.3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.6 und 7.7 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Beschädigung oder Abhandenkommen von Ar-
beitsmaschinen oder sonstigen Arbeitsgeräten, die der Versicherungsneh-
mer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die Gegenstand eines beson-
deren Verwahrungsvertrags sind, unter der Voraussetzung, dass für das
Schadenereignis kein Versicherungsschutz aus einer anderen Versiche-
rung (z.B. Fahrzeug- oder technische Versicherung) erlangt werden kann.
6.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche
a) wegen Schäden an Arbeitsmaschinen oder sonstigen Arbeitsgeräten,

welche für einen längeren Zeitraum als einen Monat gemietet, gepach-
tet, geliehen oder Gegenstand eines besonderen Vertrags sind;

b) wegen Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung sowie
Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden.
Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind nur solche Schäden,
die unmittelbar durch den Bremsvorgang entstehen.
Betriebsschäden im Sinne dieser Ausschlussklausel sind alle Schä-
den, die durch falsche Bedienung unmittelbar an den fremden Arbeits-
maschinen oder sonstigen Arbeitsgeräten entstanden sind.
Reine Bruchschäden sind im Gegensatz zu einem Gewaltbruch solche
Schäden, bei denen es sich um einen Ermüdungsbruch (Dauerbruch)
handelt;

c) von personal- und/oder kapitalmäßig verbundenen Unternehmen so-
wie von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und/oder
deren Angehörigen.

6.3.3 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssum-
me je Versicherungsfall 50 000 Euro, begrenzt auf 100 000 Euro für alle
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
6.3.4 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 1 500 Euro
selbst zu tragen.

7. Belegschafts- und Besucherhabe 
7.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abwei-
chend von Ziffer 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Beschädigung oder Vernichtung sowie Abhandenkom-
mens
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9.3 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindestens
50 Euro, höchstens 500 Euro, selbst zu tragen.

10. Leitungsschäden 
10.1 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden an Erdleitun-
gen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und ande-
re Leitungen) sowie Frei- und Oberleitungen.

10.2 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Tätigkeitsschäden an solchen Leitungen und alle
sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

10.3 Auf die Bestimmungen in Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) wird
hingewiesen.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen)
bleiben bestehen.

10.4 Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 %, mindes-
tens 50 Euro, höchstens 500 Euro, selbst zu tragen.

11. Unterfangungen und Unterfahrungen 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.7 und 7.14 AHB – Haft-
pflichtansprüche wegen Sachschäden an den zu unterfangenden und
unterfahrenden Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen und Anlagen
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
Auf die Bestimmungen in Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) wird hin-
gewiesen.
Die Ausschlussbestimmungen der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen)
bleiben bestehen.

12. Auslandsschäden (Versicherungsfälle oder Ansprüche im Aus-
land) 
12.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkom-
mender Versicherungsfälle
12.1.1 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Aus-
stellungen, Kongressen, Messen und Märkten;
12.1.2 durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der
Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.
Es gilt als „liefern lassen“ im Sinne dieser Bedingung, wenn vom Versi-
cherungsnehmer an einen inländischen Abnehmer gelieferte Erzeugnisse
mit seinem Wissen und Wollen von diesem Abnehmer exportiert werden.
12.1.3 durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europäi-
sche Ausland geliefert hat, hat liefern lassen oder die dorthin gelangt
sind;
(Zu Europa gehören auch die außereuropäischen Gebiete, die zum Gel-
tungsbereich des Vertrags über die Europäische Union gehören.)
12.1.4 aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch In-
spektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im Inland oder
europäischem Ausland.

12.2 Besonderer schriftlicher Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z. B. Produktions-
oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen sowie eine Er-
weiterung des Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Länder außer-
halb Europas.

12.3 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufs-
krankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland
eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden
sind. Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeits-
unfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des § 110 Ab-
satz 1 des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9  AHB).

Für Versicherungsfälle im Ausland und für Ansprüche aus inländi-
schen Versicherungsfällen, die im Ausland geltend gemacht wer-
den, gilt:
12.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend
von Ziffer 6.5 AHB – als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendun-
gen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reise-
kosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann,
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

12.5 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien und Kanada oder in
den USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten Ansprüchen

gilt: Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 10 000 Euro
selbst zu tragen. Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

12.6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten liegt, die der Europäischen Währungs-
union angehören, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

13. Strahlenschäden 
13.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.12 und 7.10 AHB –
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
13.1.1 dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;
13.1.2 Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlern, Laser- und Masergeräten.

13.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbei-
ten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit energiereichen io-
nisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versicherungs-
nehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer 7.12
AHB berufen. Dies gilt nicht für Schäden
13.2.1 die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von ei-
ner solchen Anlage ausgehen;
13.2.2 die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der
damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind.

13.3  Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
13.3.1 wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom),
die ab der zweiten Generation eintreten;
13.3.2 wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für
wen oder in wessen Auftrag – aus beruflichem oder wissenschaftlichem
Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und
hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen ausgehenden Ge-
fahren in Kauf zu nehmen haben.
13.3.3 gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten
wegen Schäden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz
dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder
Anordnungen.

14. Abwasserschäden 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB – die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Sachschäden durch Abwässer und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen
durch Verschmutzung und Verstopfung und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden.

15. Überschwemmungen 
15.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.14 (3) AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht aus Sachschäden infolge Überschwemmung oder
Überflutung stehender und fließender Gewässer auf Grund
15.1.1 der Verstopfung natürlicher und künstlicher Wasserläufe infolge
von Baumaßnahmen auf in der Nähe befindlichen Baustellen;
15.1.2 von Rückstau bei Rohrleitungsanlagen infolge ungenügender Ab-
flussmöglichkeit oder infolge nicht sachgemäß angelegter Umleitungsgrä-
ben oder Rohrleitungen.

15.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haftpflichtan-
sprüche aus Sachschäden wegen sonstiger Überschwemmungen oder
Überflutungen stehender und fließender Gewässer, insbesondere, wenn
sie im Zusammenhang stehen mit dem Aufstau von Gewässern anläss-
lich der Errichtung von Staudämmen, Kraftwerken, Brücken oder ähn-
licher umfangreicher Bauwerke.

16. Senkungen- und Erdrutschungen 
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.14 (2) AHB – Haftpflichtan-
sprüche wegen Senkungen eines Grundstücks und wegen Erdrutschungen.
Ausgeschlossen bleiben Sachschäden und alle sich daraus ergebenden
Vermögensschäden am Baugrundstück selbst und/oder den darauf be-
findlichen Gebäuden oder Anlagen.

17. Vermögensschäden 
17.1 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen 
Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.15 (4) und 7.16 AHB – die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB
aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
getreten sind, soweit es sich um die Verletzung von Datenschutzgesetzen
durch Verwendung oder Weitergabe personenbezogener Daten handelt.
Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.4 AHB – gesetzliche Haft-
pflichtansprüche von Versicherten untereinander.
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2.3 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden nicht ver-
sicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne Rücksicht
auf eine Höchstgeschwindigkeit.
Hinweis:
Bei Betriebsgrundstücken bzw. Betriebsgrundstücksteilen, die Besu-
chern, Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um
sogenannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Auch wenn ein Kraft-
fahrzeug dort nur gelegentlich eingesetzt wird, besteht grundsätzlich
Versicherungspflicht.

2.4 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unbe-
rechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen und
Plätzen nur mit der vorgeschriebenen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versi-
cherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrer-
laubnis hat.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziffer 26 AHB
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

2.5 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der Überlassung dieser Kraftfahrzeuge an betriebsfremde
Personen. Ausgeschlossen bleibt die persönliche Haftpflicht derjenigen
Personen, denen die Kraftfahrzeuge überlassen worden sind.

V. Internet-Zusatzversicherung 

1. Versichertes Risiko 
Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.7, 7.15 und 7.16 AHB – im Um-
fang dieses Vertrags, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus
dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer
Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, soweit es sich
handelt um Schäden aus
1.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren
und/oder andere Schadprogramme;
1.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie Nichterfassung
und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
1.2.1 sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch
weiterer Datenveränderungen sowie
1.2.2 der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Er-
fassung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

1.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch;

Für Ziffer 1.1 bis 1.3 gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu
übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen
und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft
werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen. Diese
Maßnahmen können auch durch Dritte erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig diese
Obliegenheit, kann der Versicherer unter den Voraussetzungen der Ziffer 26
AHB zur Kündigung berechtigt, sowie ganz oder teilweise leistungsfrei sein.

1.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch
Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der Ver-
letzung von Urheberrechten;

1.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versiche-
rungsschutz für immaterielle Schäden.

Für Ziffer 1.4 und 1.5 gilt:
In Erweiterung von Ziffer 1.1 AHB ersetzt der Versicherer
a) Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass ei-

ner einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehmer begehrt
wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung oder Wider-
ruf handelt;

b) Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufskla-
ge gegen den Versicherungsnehmer.

2. Versicherungssumme/Sublimit/Serienschaden/Anrechnung von
Kosten 
2.1 Die Höchstersatzleistung beträgt innerhalb der Versicherungssumme
je Versicherungsfall 1 000 000 Euro.

17.2  Sonstige Vermögensschäden
17.2.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
17.2.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
a) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrage oder für sei-

ne Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, er-
brachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b) aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender
oder gutachtlicher Tätigkeit;

c) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich ver-
bundene Unternehmen;

d) aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
e) aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähn-

lichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art,
aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

g) aus
– Rationalisierung und Automatisierung, 
– Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung, 
– Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elektronischer Daten;

h) aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten,
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell-
und Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegen-
wärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe
im Zusammenhang stehen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

l) aus dem Abhandenkommen von Sachen, z. B. von Geld, Wertpapieren
und Wertsachen.

IV. Kraftfahrzeuge 

1. Nicht versicherte Kraftfahrzeuge 
1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhängers verursachen.

1.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

1.3 Eine Tätigkeit der in Ziffer 1.1 genannten Personen an einem Kraft-
fahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

2. Versicherte Kraftfahrzeuge
Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus Halten, Besitz und Gebrauch von eigenen und fremden
2.1 nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als
6 km/h und nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwin-
digkeit mit nicht mehr als 6 km/h sind nicht versicherungspflichtig, unab-
hängig davon, ob sie gelegentlich oder regelmäßig auf beschränkt öffent-
lichen oder öffentlichen Verkehrsflächen eingesetzt werden.

2.2 nicht versicherungspflichtigen selbstfahrenden Arbeitsmaschinen/
Hub- und Gabelstaplern mit nicht mehr als 20 km/h.
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart
und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen
zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern,
bestimmt und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für Ver-
kehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören.
Stapler sind Kraftfahrzeuge, die nach ihrer Bauart für das Aufnehmen,
Heben, Bewegen und Positionieren von Lasten bestimmt und geeignet
sind.
Hinweis:
Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen selbstfahrende Arbeitsmaschi-
nen und Hub- und Gabelstapler beim Verkehr auf öffentlichen Straßen
amtliche Kennzeichen führen, wenn ihre durch ihre Bauart bestimmte
Höchstgeschwindigkeit 20 km/h übersteigt. Sie sind dann ausschließlich
durch eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung zu versichern.
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Abweichend von Ziffer 6.2 AHB stellt dies zugleich die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

2.2 Die Höchstersatzleistung für Schäden aus der Verletzung von Per-
sönlichkeits- und Namensrechten (Ziffer 1.4 und 1.5) beträgt innerhalb der
in der in Ziffer 2.1 vereinbarten Versicherungssumme 1 000 000 Euro.
2.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
2.3.1 auf derselben Ursache,
2.3.2 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und
zeitlichem Zusammenhang oder
2.3.3 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-
scher Daten mit gleichen Mängeln beruhen.
Ziffer 6.3 AHB wird gestrichen.

2.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend
von Ziffer 6.5 AHB – als Leistung auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendun-
gen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt
des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reise-
kosten, die dem Versicherer nicht selbst entstanden sind.

3. Auslandsschäden 
Der Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziffer 7.9 AHB – für
Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in eu-
ropäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten geltend
gemacht werden.

4. Nicht versicherte Risiken 
Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten
und Leistungen:
4.1 Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

4.2 IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

4.3 Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

4.4 Bereithalten fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;

4.5 Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

4.6 Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

4.7 Anbieten von Zertifizierungsdiensten im Sinne des Signaturgesetzes/
der Signaturverordnung;

4.8  Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversicherung besteht.

5. Ausschlüsse
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu Ziffer 7
AHB Ansprüche
5.1  die im Zusammenhang stehen mit
5.1.1 massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektronisch
übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
5.1.2 Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-
mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden können;

5.2  wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbun-
den sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht
werden;

5.3  gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder
behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverlet-
zungen herbeigeführt haben.

VI. Nicht versicherte Risiken

1. Nicht versichert ist die Haftpflicht
1.1  Versicherungs- oder deckungsvorsorgepflichtige Risiken
wegen Schäden aus Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen (z. B. Deckungsvorsorge im Geltungsbereich des
Arzneimittelgesetzes – AMG);

1.2  Sprengstoffe
aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder
ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken;

1.3  Bahnen
aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Per-
sonen und/oder fremden Sachen sowie aus der selbständigen und nicht-
selbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;

1.4  Bergschäden
wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 Bundesberggesetz –
BBergG –), soweit es sich handelt um die Beschädigung von Grundstü-
cken, deren Bestandteilen und Zubehör;

1.5  Bergbaubetrieb
wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG)
durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Koh-
lenstaubexplosionen;

1.6  Kommissionsware
aus der Beschädigung oder Vernichtung von Kommissionsware.

2. Ausgeschlossen sind Ansprüche
2.1  Kriegsereignisse, Unruhen, höhere Gewalt
wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem
Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher
Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

2.2  Entschädigung mit Strafcharakter
auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages;
2.3  Entschädigung mit Gewährleistungscharakter
auf Entschädigung mit Gewährleistungscharakter (z. B. nach den Artikeln
1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil oder gleichartiger Be-
stimmungen anderer Länder);

2.4  Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen
gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten),
die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen,
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichtete behördliche
Anordnungen oder Verfügungen beim Umgang mit brennbaren oder ex-
plosiblen Stoffen abweichen;

2.5  Schwarzarbeit 
gegen den Versicherungsnehmer aus § 110 Absatz 1a Sozialgesetzbuch VII
(Regress der Sozialversicherungsträger bei Schwarzarbeit).

3. Wasserfahrzeuge 
3.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in
Anspruch genommen werden.

3.2  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

3.3  Eine Tätigkeit der in Ziffer 3.1 genannten Personen an einem Was-
serfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine
dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

4. Luft-/Raumfahrzeuge 
4.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder
Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

4.2  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt
das auch für alle anderen Versicherten.

4.3  Nicht versichert ist die Haftpflicht aus
4.3.1 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von
Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge,
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;
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handenen Kleingebinde 1 000 Liter bzw. Kilogramm nicht übersteigt.
Mitversichert ist außerdem die Lagerung, Handhabung und Verwendung
von wassergefährdenden Stoffen in den o. g. Mengen.
Ausgeschlossen bleiben halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW) und Me-
thyltertiär-Butylether (MTBE).
Überschreiten die Kleingebinde das Gesamtfassungsvermögen von 1 000
Liter bzw. Kilogramm, entfällt – abweichend von Ziffer 3.1 AHB – der Versi-
cherungsschutz und es bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.

3.3  Fettabscheider
Der Versicherungsschutz nach Teil B Ziffer II 1.1 und Teil B Ziffer III 1.1
erstreckt sich – abweichend von Teil B Ziffer I 2.4 – auch auf Fettabschei-
der unabhängig von deren Größe und Einbauort.

4. Versicherungssumme / Maximierung / Serienschadenklausel /
Selbstbeteiligung
4.1  Versicherungssummen /Maximierung
4.1.1 Die Versicherungssumme entspricht der zur Haftpflichtversicherung
nach Teil A vereinbarten Versicherungssumme.
Die Versicherungssumme steht je Versicherungsfall pauschal für Perso-
nen-, Sach- sowie nach Teil B Ziffer II 1.1 Absatz 2 mitversicherte Vermö-
gensschäden zur Verfügung.
Für Schäden nach Teil B Ziffer III besteht Versicherungsschutz im Rahmen
der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme, jedoch höchstens
5 000 000 Euro.
Die Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des Versi-
cherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.
4.1.2 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls nach Teil B Ziffer II
4 und Teil B Ziffer III 7 werden bis zu 25 % der vereinbarten Versiche-
rungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung je Störung des Betriebs
oder behördlicher Anordnung ersetzt.
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, so wer-
den die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versi-
cherungsfall maßgebende Versicherungssumme angerechnet, es sei
denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im Rahmen der Jahres-
höchstersatzleistung eines früheren Versicherungsjahres die Ersatzleis-
tung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.
4.1.3 Beruht ein Schaden nach Umwelt-Basisversicherung auf derselben
Ursache wie ein Schadenereignis im Sinne der Ziffer 1.1. Absatz 2 AHB
und steht er mit diesem in einem engen zeitlichen Zusammenhang, so ist
die Höchstersatzleistung des Versicherers für den Schaden nach Umwelt-
Basisversicherung und für das Schadenereignis im Sinne von Ziffer 1.1 Ab-
satz 2 AHB insgesamt auf die zur Haftpflichtversicherung nach Teil A ver-
traglich vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

4.2  Serienschaden
4.2.1 Für Teil B Ziffer II – Schäden durch Umwelteinwirkungen – gilt:
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle durch 
4.2.1.1 dieselbe Umwelteinwirkung
4.2.1.2 mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf
den gleichen Ursachen beruhende Umwelteinwirkungen, wenn zwischen
gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang besteht, 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten
gilt.
Ziffer 6.3 AHB findet keine Anwendung.
4.2.2 Für Teil B Ziffer III – Pflichten nach Umweltschadensgesetz – gilt:
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle durch 
4.2.2.1 dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,
4.2.2.2 mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwir-
kungen auf die Umwelt oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
hende Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen gleichen Ursachen
ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang be-
steht,
4.2.2.3 die Lieferung von Erzeugnisse mit gleichen Mängeln
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungs-
fall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten
gilt.
Ziffer 6.3 AHB findet keine Anwendung.

4.3  Selbstbeteiligung
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls und bei jedem Versicherungsfall von der Schadenersatz-
leistungen nach Teil B Ziffer II 1.1 bzw. von den versicherten Kosten nach
Teil B Ziffer III 5 10 %, höchstens 1 000 Euro selbst zu tragen. Der Versi-
cherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. Für Brand-
und Explosionsschäden entfällt die Selbstbeteiligung.

4.3.2 Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Repara-
tur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 
und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen be-
förderten Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden der
Insassen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge.

VII. Zusatzrisiken – falls besonders vereinbart 

1. Nachhaftung 
Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und
völligen Betriebs- und/oder Produktions- und Lieferungseinstellung oder
aufgrund eines Besitzwechsels (nicht aus irgendwelchen anderen Grün-
den wie z. B. Änderung der Rechtsform, Kündigung durch einen der Ver-
tragspartner) beendigt, kann Versicherungsschutz im Umfang dieses Ver-
trags nach Vertragsbeendigung beantragt werden.
Für Schäden durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser
(einschließlich Gewässer) und Umweltschäden nach dem Umweltscha-
densgesetz finden abweichend hiervon die Bestimmungen nach Teil B
Ziffer I 5 Anwendung.

Teil B Umwelt-Basisversicherung

I. Allgemeine Bestimmungen
1. Gegenstand der Versicherung
Versichert ist 
1.1  die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwir-
kung nach Maßgabe von Teil B Ziffer II;

1.2  die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers nach Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umwelt-
schäden nach Maßgabe von Teil B Ziffer III.
Sofern in den AHB, in Teil A oder nachfolgend von (Haftpflicht-) Ansprü-
chen die Rede ist, bezieht sich dies im Rahmen der Umweltschaden-Ba-
sisversicherung nach Teil B Ziffer III auch auf Pflichten aus dem Umwelt-
schadensgesetz.

2. Risikobegrenzung
Nicht versichert sind Pflichten und Ansprüche wegen Umwelteinwirkungen
bzw. Umweltschäden aus  
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

2.2  Anlagen des Versicherungsnehmers nach Anhang 1 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UHG);

2.3  Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz die-
nenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);

2.4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewäs-
ser derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaf-
fenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Ab-
wasseranlagen- und Einwirkungsrisiko);

2.5  Anlagen des Versicherungsnehmers nach Anhang 2 zum UHG.

3. Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz nach Teil B Ziffer II und Teil B Ziffer III erstreckt
sich – teilweise abweichend von Teil B Ziffer I 2 – auch auf folgende Risi-
ken und Tätigkeiten:
3.1  Umweltschaden-Regressrisiko
Der Versicherungsschutz nach Teil B Ziffer II 1.1 und Teil B Ziffer III 1.1 er-
streckt sich auch auf die Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, De-
montage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen nach Teil B Ziffer I 2.1
bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind,
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer nach Ziffer 7.14 AHB findet
insoweit keine Anwendung.
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in Teil
B Ziffer II 4 und Teil B Ziffer III 7 genannten Voraussetzungen durch den
Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage
gegen den Versicherungsnehmer bestehen könnten;

3.2  Kleingebinde / Wassergefährdende Stoffe
Der Versicherungsschutz nach Teil B Ziffer II 1.1 und Teil B Ziffer III 1.1
erstreckt sich – abweichend von Teil B Ziffer I 2.1 – auch auf umwelt-
gefährliche Stoffe in Behältnissen bis 210 Liter bzw. Kilogramm Fassungs-
vermögen (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vor-
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5. Nachhaftung
5.1  Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder
dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des
Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz für solche Versicherungsfälle weiter, die während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Been-
digung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit
folgender Maßgabe:
5.1.1 Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeit-
punkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.
5.1.2 Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit
im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses gelten-
den Versicherungsumfangs, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils
der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versiche-
rungsverhältnis endet.

5.2  Die Regelung nach Teil B Ziffer I 5.1 gilt für den Fall entsprechend,
dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versicher-
tes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des
Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

6. Nicht versicherte Tatbestände 
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich
etwas anderes bestimmt ist, gilt:
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen 
6.1  Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers
oder seines Fließverhaltens;

6.2  Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten sind;

6.3  Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in
Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung
betroffen oder bereits kontaminiert waren;

6.4  Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige
oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen bzw. Einwirkungen auf
die Umwelt entstehen.
Ausschließlich für Schäden durch Umwelteinwirkung nach Teil B Ziffer II
gilt:
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt,
dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursäch-
lichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalls die
Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste;

6.5  Schäden durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freiset-
zung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Restgärstoffen
aus Biogasanlagen, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp-
fungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfall-
artige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt
gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt
werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Ver-
sicherungsnehmers stehen; Klärschlamm bleibt von der vorstehend be-
schriebenen Versicherungsschutzerweiterung ausgeschlossen.

6.6  Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Ein-
richtungen zur Endablagerung von Abfällen;

6.7  Schäden, soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen;

6.8  Schäden, soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Per-
sonen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die
den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen,
die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzu-
haltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, re-
gelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder
notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen;

6.9  Schäden durch Bergbaubetrieb im Sinne des BBergG;

6.10  Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge
Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können.

II. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung (UHV-Basis)
1. Gegenstand der Versicherung
1.1  Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 b) AHB – im Rahmen und
Umfang dieses Vertrags, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt
ist, die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-

rungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwir-
kung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten
ausgeht oder ausgegangen ist, die unter Teil B Ziffer I 2 fallen.
Mitversichert sind nach Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungsrechten
oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer
Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit
versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer)
gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.
Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen
Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer
und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.2  Ergänzend zu Teil B Ziffer I 6 – Nicht versicherte Tatbestände – gilt:
Nicht versichert sind Ansprüche wegen
1.2.1 Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet wer-
den, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche
Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, so-
weit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebs beruhen;
1.2.2 genetischer Schäden.

2. Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken
Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versicherungs-
schein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten.

3. Versicherungsfall
Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare
erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesund-
heitsschädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädigung oder
Vernichtung von Sachen) oder eines nach Teil B Ziffer II 1.1 Absatz 2 mit-
versicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonsti-
gen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall muss
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei
kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder
Umfang des Schadens oder die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflicht-
ansprüchen erkennbar war.

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
4.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall ein-
getreten ist,
4.1.1 nach einer Störung des Betriebs
oder
4.1.2 aufgrund behördlicher Anordnung
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwen-
dung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-,
Sach- oder nach Teil B Ziffer II 1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermögens-
schadens. Die Feststellung der Störung des Betriebs oder die behördli-
che Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei
maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

4.2  Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von
Teil B Ziffer II 4.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen un-
beschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Be-
hörde ausgeführt werden.

4.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-
triebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu
begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt
zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behörd-
liche Anordnungen einzulegen 
oder
4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

4.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil B Ziffer II 4.3 ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für
Aufwendungen nach Teil B Ziffer I 4.1.2 vereinbarten Gesamtbetrags nur
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil B Ziffer II 4.3 genann-
ten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, et-
waige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.
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1.3  Ergänzend zu Teil B Ziffer I 6 – Nicht versicherte Tatbestände – gilt:
Nicht versichert sind 
1.3.1 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden die dadurch entstehen
oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe ver-
schüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder
durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft
gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstö-
rung beruhen;
1.3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden infolge Zwischen-, End-
ablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür
erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzurei-
chender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Um-
fang dafür behördlich genehmigt ist;
1.3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden die durch Krankheit der
dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder ver-
äußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig gehandelt hat;
1.3.4 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf
Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen,
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind
oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlags, einer Explosion, eines
Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner La-
dung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch von Erd-
reich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die Abla-
gerung oder Vernichtung von Erdreich.
Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über eine
entsprechende Sach-/ Feuerversicherung vereinbart werden;
1.3.5 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann.

Falls besonders vereinbart, gilt
1.4  über den Umfang von Teil B Ziffer III 1.2 hinaus besteht Versiche-
rungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung
des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen nach Bundesbo-
denschutzgesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter,
Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verursacher des
Schadens ist, auch soweit von diesem Boden keine Gefahren für die
menschliche Gesundheit ausgehen.
1.4.1 Der Versicherungsschutz setzt eine Betriebsstörung nach Teil B
Ziffer III 3 im Betrieb des Versicherungsnehmers voraus.
Nicht versichert sind Kosten, soweit die Schädigung des Bodens des Ver-
sicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung  bei einem Dritten ist.
1.4.2 Versichert sind die Kosten jedoch nur dann, sofern sie der Versi-
cherungsnehmer nach einer Betriebsstörung
1.4.2.1 aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder 
1.4.2.2 diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewen-
det wurden.
1.4.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im
Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.
1.4.4 Die Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung für
Pflichten und Ansprüche nach Teil B Ziffer III 1.4 beträgt im Rahmen der
vereinbarten Versicherungssumme 250 000 Euro.
Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den nach
Teil B Ziffer III 5 versicherten Kosten 10 %, mindestens 2 000 Euro,
höchstens 10 000 Euro selbst zu tragen. Der Versicherer ist auch in die-
sen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr
unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

2. Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken
Die Versicherung erstreckt sich auf die im Versicherungsschein aufge-
führten Risiken und Tätigkeiten.
Versicherungsschutz besteht auch für Erhöhungen des versicherten Ri-
sikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der
EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vor-
schriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegen-
stand haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von Ziffer 21 AHB kündigen.

3. Betriebsstörung
3.1  Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die
unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirk-
samkeit des Versicherungsvertrags eingetretenen Störung des bestim-
mungsgemäßen Betriebs des Versicherungsnehmers oder des Dritten
sind (Betriebsstörung).

3.2  Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von
Teil B Ziffer III 1.1.2 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch her-
gestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen von

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz et-
waiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der
Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
ursächlich ist.

4.5  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie
sich mit Aufwendungen im Sinne von Teil B Ziffer II 4.1 decken – zur Er-
haltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanie-
rung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch ge-
mietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers;
auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-
nehmers standen.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder nach
Teil B Ziffer II 1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermögensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsneh-
mers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt
werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

5. Versicherungsfälle im Ausland  
5.1  Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die vereinbarten Bestim-
mungen zu Teil A.

5.2  Für Versicherungsfälle
5.2.1 aus der Lieferung von Anlagen nach Teil B Ziffer I 2.1 bis 2.5 oder
Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind,
5.2.2 aus Tätigkeiten im Ausland,
besteht Versicherungsschutz nur für solche Personen- und Sachschäden,
die Folge einer plötzlichen und unfallartigen Störung des bestimmungs-
gemäßen Betriebs sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
nach Teil B Ziffer II 4 werden nicht ersetzt.

III. Umweltschaden-Basisversicherung (USV-Basis)
1. Gegenstand der Versicherung
1.1  Versichert ist – abweichend von den Ziffern 1.1 und 7.10 a) AHB – im
Rahmen und Umfang dieses Vertrags, soweit nachstehend nichts ande-
res bestimmt ist, die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des
Versicherungsnehmers nach Umweltschadensgesetz zur Sanierung von
Umweltschäden. Umweltschaden ist eine
– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
– Schädigung der Gewässer,
– Schädigung des Bodens.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer
von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kos-
ten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in An-
spruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versi-
cherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundla-
ge in Anspruch genommen wird.
Ausgenommen vom Versicherungsschutz nach Teil B Ziffer III bleiben je-
doch solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die
auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend
gemacht werden können. Versicherungsschutz für derartige Ansprüche
kann ausschließlich über die Haftpflichtversicherung nach Teil A oder die
Umwelthaftpflicht-Versicherung geltend gemacht werden.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich – ergänzend zu Teil B Ziffer I 3 –
auch auf folgende Risiken und Tätigkeiten:
1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder frem-
den Grundstücken, sofern sie nicht unter Teil B Ziffer I 2.1 bis 2.5 fallen,
1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Teil B
Ziffer I 3.1 umfasst sind, nach Inverkehrbringen.

1.2  Im Rahmen und Umfang dieses Vertrags besteht auch Versiche-
rungsschutz für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden nach
Umweltschadensgesetz
1.2.1 an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf
Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Eigentum des
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen sind oder waren;
1.2.2 an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmer steht, stand
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit
von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.
Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden an
diesen Böden besteht kein Versicherungsschutz.
1.2.3 an Gewässern, die im Eigentum des Versicherungsnehmers ste-
hen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
sind oder waren;
1.2.4 am Grundwasser.
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Teil B Ziffer III 1.1.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung
oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von
Teil B Ziffer III 1.1.2. Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sät-
ze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Kon-
struktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zu-
rückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der
Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem
Stand von Wissenschaft und  Technik nicht hätte erkannt werden können
(Entwicklungsrisiko).

4. Leistungen der Versicherung 
4.1  Der Versicherungsschutz umfasst  die Prüfung der gesetzlichen Ver-
pflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Frei-
stellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und
Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde oder einem son-
stigen Dritten.
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Ur-
teils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und Kosten-
tragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. An-
erkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte.
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen.

4.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die
Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Er-
klärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren
oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und
Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder
den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Um-
weltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende Sanie-
rungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten
höheren Kosten des Verteidigers.

4.4  Ziffer 5 AHB findet keine Anwendung.

5. Versicherte Kosten 
Versichert sind im Rahmen des in Teil B Ziffer III 4.1 geregelten Leis-
tungsumfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutach-
ter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und
Gerichtskosten 
5.1  für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen
Lebensräumen oder Gewässern:
5.1.1 Kosten für die „primäre Sanierung“, das heißt, für Sanierungs-
maßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder be-
einträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand
zurückversetzen;
5.1.2 Kosten für die „ergänzende Sanierung“, das heißt, für Sanierungs-
maßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funk-
tionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die pri-
märe Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der
geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;
5.1.3 Kosten für die „Ausgleichssanierung“, das heißt, für die Tätigkeiten
zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen
und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens
bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wir-
kung vollständig entfaltet hat. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste,
die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre
Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, so-
lange die Maßnahmen der primären bzw. der ergänzenden Sanierung
ihre Wirkung noch nicht entfaltet haben.
Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der verein-
barten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatzleistungen bis
zu einem Gesamtbetrag von 500 000 Euro ersetzt;

5.2  für die Sanierung von Schädigungen des Bodens:
Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen,

dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt
oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unter Berück-
sichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gegebenen gegenwär-
tigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko
einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.

5.3  Die Ziffern 6.5 und 6.6 der AHB finden keine Anwendung.

6. Versicherungsfall
Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüfbare
erste Feststellung des Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer,
die zuständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungs-
fall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein.
Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursa-
che oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur Vornahme von
Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.

7. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls 
7.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall einge-
treten ist,
7.1.1 für die Versicherung nach Teil B Ziffer III 1.1.1 nach einer Betriebs-
störung beim Versicherungsnehmer oder Dritten – in Fällen von Teil B
Ziffer III 3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer
Betriebsstörung, 
7.1.2 für die Versicherung nach Teil B Ziffer III 1.1.2 nach einer Betriebs-
störung bei Dritten – in Fällen von Teil B Ziffer III 3.2 auch nach behörd-
licher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung,
7.1.3 für die Versicherung nach Teil B Ziffer I 3.1 nach einer Betriebsstö-
rung bei Dritten,
7.1.4 für die Versicherung nach Teil B Ziffer I 3.2 bis 3.3 nach einer
Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer.
Aufwendungen des Versicherungsnehmers oder – soweit versichert – des
Dritten für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst un-
vermeidbar eintretenden Umweltschadens.
Die Feststellung der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung
müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der
frühere Zeitpunkt ist.

7.2  Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen
Anordnungen im Sinne von Teil B Ziffer III 7.1 werden unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass
die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der
Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

7.3  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 
7.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-
triebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu
begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt
zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behörd-
liche Anordnungen einzulegen 
oder
7.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

7.4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil B Ziffer III 7.3 ge-
nannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für
Aufwendungen nach Teil B Ziffer I 4.1.2 vereinbarten Gesamtbetrags nur
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Teil B Ziffer III 7.3 genann-
ten Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt,
etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen
hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Ver-
sicherungsnehmer.
Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger
über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausge-
hender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit
nicht für den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

7.5  Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit sie
sich mit Aufwendungen im Sinne von Teil B Ziffer III 7.1 decken – zur Er-
haltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebs-
einrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete,
geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch für solche, die früher
im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch für sol-
che, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat.
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung
eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltschadens,
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falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen
des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müssen. Eintretende
Wertverbesserungen sind abzuziehen.

8. Versicherungsfälle im Ausland
8.1  Für Versicherungsfälle im Ausland gelten die vereinbarten Bestim-
mungen zu Teil A.

8.2  Versichert sind – abweichend von Teil B Ziffer III 8.1 – im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versi-
cherungsfälle, 
8.2.1 die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tä-
tigkeit im Inland im Sinne von Teil B Ziffer I 3 und Teil B Ziffer III 1.1.1 bis
1.1.2 zurückzuführen sind;
8.2.2 aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Aus-
stellungen und Messen nach Teil B Ziffer III 1.1.1;
8.2.3 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder
Teilen im Sinne von Teil B Ziffer I 3.1 oder Erzeugnisse im Sinne von Teil
B Ziffer III 1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Er-
zeugnisse für das Ausland bestimmt waren;
8.2.4 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
Anlagen oder Teilen im Sinne von Teil B Ziffer I 3.1 zurückzuführen sind,
wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;
8.2.5 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, War-
tung oder sonstige Tätigkeiten nach Teil B Ziffer III 1.1.1 zurückzuführen
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Teil B Ziffer I 3 und
Teil B Ziffer III 1.1 auch für Pflichten oder Ansprüche nach nationalen Um-
setzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten
oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht
überschreiten.

9. Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens
und nach Eintritt eines solchen
9.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kennt-
nis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine
Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden.

9.2  Dem Versicherungsnehmer obliegt  es ferner, den Versicherer jeweils
unverzüglich und umfassend zu informieren über
– seine ihm nach § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an

die zuständige Behörde,
– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung ei-

nes Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer,
– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstande-

nen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung ei-
nes Umweltschadens,

– den Erlass eines Mahnbescheids,
– eine gerichtliche Streitverkündung,
– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gericht-

lichen Verfahrens.

9.3  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung
und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind
zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu
erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bear-
beitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür
angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

9.4  Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden
sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.

9.5  Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zu-
sammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer frist-
gemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einle-
gen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

9.6  Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen
eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer
die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Fall des gerichtlichen Ver-
fahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des
Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsan-
walt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die ange-
forderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

9.7  Ziffer 25 AHB findet keine Anwendung.




